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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1973

Norm

ABGB §271

JWG §17

JWG §22

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Gegen die Bestellung der Bezirksverwaltungsbehörde zum besonderen Kurator oder besonderen Sachwalter gemäß §

22 JWG in einem Falle, bei dem es sich um die Hereinbringung von Unterhaltsanprüchen ehelicher minderjähriger

österreichischer Staatsbürger, die sich im Ausland aufhalten, handelt, bestehen keine Bedenken. Das in den

Vorschriften des § 17 JWG zum Ausdruck kommende Territorialitätsprinzip betri=t nämlich nur Fälle der gesetzlichen

Amtsvormundschaft.
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